
Die SchülerInnen sind im 
Schulvorstand und in der 
Gesamtkonferenz mit den maximal 
stimmberechtigten Vertretern 
repräsentiert. 
 

 Die SchülerInnen erhalten die 
Einladungen zu den Konferenzen 
rechtzeitig. 
 

   
In jeder Klasse/ in jedem Kurs 
werden zu Beginn des Schuljahres 
Klassen-/KursvertreterInnen 
gewählt. 
 

 Der Schülerrat hat sich eine 
Geschäftsordnung gegeben. 
 

   
Die SchülerInnen sind bei der 
Entscheidung über eine 
Geschäftsordnung für den 
Schulvorstand beteiligt worden. 
 

 Schulleitung und Lehrkräfte erteilen 
dem SR alle erforderlichen 
Auskünfte. 
 

   
Die SchülerInnen haben die 
Möglichkeit, ohne Einflussnahme von 
außen, einen oder mehrere 
Berater/eine Beraterinnen zu 
wählen. 
 

 Den Schülervertretern werden für 
Versammlungen - zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben-  Räume zur 
Verfügung gestellt. 
 

   
Für Versammlungen und Beratungen 
ist an der Schule wöchentlich eine 
Stunde im Stundenplan (bei 
Teilzeitsschulen monatlich eine 
Stunde) freigehalten. 
 

 Die Schülervertretung erhält den 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
notwendigen Geschäftsbedarf. 
 

   
Die Schülerzeitung wird nicht 
zensiert. 
 

 Die Schule organisiert Angebote zur 
Förderung demokratischer 
Partizipation und 
Schülermitbestimmung 
(Podiumsdiskussionen, 
Gewaltprävention etc.). 
 



 
   
Die SchülerInnen können in 
Konfliktfällen auf Mediatoren, 
Konfliktlotsen oder Beratungslehrer 
zurückgreifen. 
 

 SchülerInnen werden an der 
Leitbild- und 
Schulprogrammentwicklung beteiligt. 
 

   
Die SV sichert die Ergebnisse ihrer 
Arbeit auf allen Ebenen und stellt 
Kontinuität her. 
 

 Die SchülerInnen nutzen regelmäßig 
die Fortbildungsangebote der 
Landes-SV-BeraterInnen. 
 

   
Die Schule bietet der SV einen gut 
ausgestatteten Arbeitsplatz und 
Sitzungsraum. 
 

 Die laufende SV-Arbeit wird von den 
Beteiligten kontinuierlich überprüft 
und reflektiert. 
 

   
Die SV lässt sich in ihrer Arbeit und 
Entwicklung bei Bedarf durch 
externe Beratung begleiten. 
 

 Die SV initiiert plant, organisiert und 
führt Projekte in Zusammenarbeit 
mit Schülern, Lehrern und dem 
Schulvorstand durch. 
 

   
Die SV bildet themenspezifische 
Arbeitsgemeinschaften zur 
Konzeptentwicklung, Umsetzung und 
Förderung ihrer Interessen 
(Arbeitsteilung). 
 

 Die SV arbeitet selbstständig. 
 

   
Die SV wird an allen 
Entscheidungsprozessen, die auch 
die Belange der SchülerInnen 
betreffen beteiligt (Gestaltung des 
Unterrichts, Kriterien der 
Leitungsbewertung, schulinterne 
Konzepte). 
 

 Wertschätzung und Offenheit 
prägen das Miteinander zwischen SV, 
LehrernInnen und Eltern. 
 



 
   
Die SV kann Arbeitsgemeinschaften 
anbieten. 
 

 In der SV ist die Kommunikation 
rege auch über Alters-, Gruppen- 
und Jahrgansgrenzen hinaus. 
 

   
Rückschläge werden als Chance und 
Herausforderung gesehen und zur 
Verbesserung und Entwicklung 
genutzt. 
 

 Das Informationssystem an der 
Schule und innerhalb der SV ist 
transparent und bewirkt, dass jede 
Person die für sie relevanten 
Informationen erhält. 
 

   
Die SV hat ein stabiles System/ 
verbindliche Vereinbarungen 
getroffen, um den Informationsfluss 
für alle zu gewährleisten/zu sichern. 
 

 In der SV werden die 
Vereinbarungen über SV-Treffen 
(Ort, Zeit, Beginn- und Endzeiten) 
eingehalten. 
 

   
Es besteht eine Regelmäßigkeit der 
Treffen, die allen Vertretern in der 
SV bekannt ist (Kontinuität). 
 

 Absenz von Vertretern ist durch ein 
gemeinsam getragenes System 
aufgefangen, d.h. es besteht eine 
Vertretungsregelung. 
(Vernachlässigung der Aufgaben 
durch Nicht-Teilnahme) 
 

    
In der SV arbeiten die SchülerInnen 
zusammen und wissen, wer welche 
besonderen Stärken und Talente hat, 
um voneinander zu profitieren 
(Teamgeist). 
 

 Die SV öffnet sich (nach außen) der 
Schulöffentlichkeit und darüber 
hinaus und kümmert sich um eine 
wirksame Öffentlichkeitsarbeit. 
 

   
Den SchülerInnen wird regelmäßig 
Gelegenheit gegeben, über SR-/SV-
Sitzungen, Konferenzen und 
Ausschusssitzungen zu berichten, u 
damit den Informationsfluss sicher 
zu stellen. 

 Die SV- Beraterin/ der SV-Berater 
erhält für ihre/seine Tätigkeit eine 
Entlastungsstunde. 
 
 



 
   
Für die Mitarbeit in der SV/ im 
Schulvorstand erhalten die 
SchülerInnen ein Zertifikat oder es 
erscheint als Bemerkung in den 
Zeugnissen. 

  

   
Die SV kann eigene Veranstaltungen 
durchführen. 
 
 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

  



 
   
 
 
 
 
 
 

  

   
 
 


